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ie erste Phase des Wohnungsbaues in der 
Nachkriegszeit zeichnete sich unter dem Ein
fluß der immer wilder anschwellenden In
flation zunächst dadurch aus, daß der Bau
herr von Jahr zu Jahr immer weniger inner
lich an der Finanzierung des Hauses beteiligt 

war, da er die für den Bau des Hauses erforderlichen 
Mittel in der Praxis tatsächlich im vollen Umfange als 
zinsloses Darlehen zur Verfügung gestellt erhält. Er 
brauchte also nicht nur überhaupt kein eigenes Kapital 
beim Bau festzulegen, sondern war auch schon vollständig 
der Sorge für eine Aufbringung von Hypothekenzinsen 
enthoben. Der fiktiven Last in Gestalt eines unverzins
lichen und seitens des Geldgebers unkündbaren Darlehens 
konnte er sich aber dann im Laufe der Inflation auch noch 
mit Pfennigwerten entledigen, da infolge der nach dieser 
Seite hin wirklich nicht recht glücklichen Gesetzgebung 
es dem Schuldner in den ersten Jahren der Nachkriegszeit 
möglich war, jederzeit das Darlehen zu seinem Papiermark
werte wieder zurückzuzahlen. Es fiel also einzelnen 
wenigen vom Glück besonders Begnadeten mit nackten 
W orten ein Geschenk in den Schoß, dessen Kosten die 
Allgemeinheit zu tragen hatte.

Unter diesen Umständen ist es nicht verwunderlich, 
daß wohnungsreformerische Gedankengänge, die in ihrem 
Kern seit Eberhardt von allen ernsthaften Wohnungs
politikern vertreten worden sind, von diesen sogenannten 
„B auherren“ bis auf die Spitze getrieben wurden. Dies 
gilt vor allem für die in den letzten Jahren gewählten 
Ausmaße der einzelnen Wohnungen. Im großen und 
ganzen war als Grundgedanke für die Bezuschussung in 
den Ländern als höchste Grenze die 70 qm.Wohnung bzw. 
für kinderreiche Familien die 80 qm-Wohnung angesehen. 
Soweit Wohnungen mit größerer Fläche bis zu 120 bzw. 
150 cim erstellt wurden, erhielt der Bauherr den Zuschuß 
nur bis zur Höhe der eben erwähnten 70 qm, während er 
für den Rest selber aufkommen mußte. Diese Fälle sind 
im großen und ganzen in der Ausnahme geblieben. Aber 
aus der fraglichen H ö c h s t g r e n z e  von 70 bzw. 80 9m 
Wohnfläche entwickelte sich in der Praxis sehr bald der 
Grundsatz, daß diese Wohnfläche als M i n d e s t f l ä c h e  
anzusehen wäre. J a  es wurden allerhand kleine Kniffe 
versucht, um diese Wohnfläche nach Möglichkeit noch 
künstlich etwas zu vergrößern.

War nun ein derartiges Verfahren zu billigen? Vom 
Standpunkte des Wohnungsreformers unbedingt! Denn erst 
die 70 qm-Wohnung gibt die Möglichkeit, eine einwandfreie 
Fünf- bis Sechszimmerwohnung zu schaffen, oder mit 
anderen Worten ein besonderes Elternschlafzimmer und 
Schlafzimmer für die Kinder nach Geschlechtern getrennt 
anzuordnen. Vom Standpunkte der Wohnungsnot aus 
aber betrachtet und unter Berücksichtigung des Umstandes, 
daß heute in Deutschland Hunderttausende entweder in 
den unwürdigsten Wohnverhältnissen leben und auf Jahre 
hinaus keine Aussicht haben, eine eigene selbständige 
Wohnung zu erhalten, mußte dieses Verfahren, durch das 
einzelnen Wenigen in wirtschaftlich schwerster Zeit außer
gewöhnlich günstige Verhältnisse geboten wurden, wäh
rend die Mehrzahl der Wohnungssuchenden leer ausging, 
unbedingt gemißbilligt werden.

Eine kleine zahlenmäßige Betrachtung darf zur näheren 
Begründung eingeschaltet werden. Ich möchte dabei säch
sische Verhältnisse zugrunde legen: Wir können für Sachsen 
den a l l e r d r i n g e n d s t e n  Bedarf an Wohnungen im 
Augenblick auf mindestens 40 000 festsetzen. An der Hand 
der Friedensstatistik ist der jährlich erforderliche Zuwachs 
mit 16 000 Wohnungen kaum zu hoch angenommen. 
Nehmen wir an, daß die bisher übliche 70 qm-Wohnung mit 
einem durchschnittlichen Baupreise von 12 500 M. und einer

Hypothek aus der Hauszinssteuer von 8000 M. erstellt 
werden kann, so wäre es in Sachsen selbst bei einer Er
höhung der für den Wohnungsbau zur Verfügung stehenden 
Mittel von 10 auf 20 v. H., also auf rund 80 Mill. M., höch
stens möglich, 10 000 Wohnungen i. J . 1926 zu errichten. 
Es würde also zunächst die Zahl der fehlenden Wohnungen 
von 40 000 auf 30 000 herabgemindert. Da aber hierbei der 
eben erwähnte notwendige jährliche Zuwachs von 16 000 
Wohnungen noch nicht berücksichtigt werden konnte, 
ständen wir am Schluß des Jahres vor dem Ergebnis, daß 
trotz eines Zuwachses von 10 000 Wohnungen das Defizit 
von 40 000 auf 46 000 Wohnungen gewachsen ist.

Eine derartig erschreckende Berechnung muß auch dem 
Einsichtigen ohne weiteres die Erkenntnis bringen, daß 
gewisse weitreichende Forderungen, deren innere Berech
tigung — wie bereits dargelegt — günstige Verhältnisse 
vorausgesetzt, von Niemandem abgestritten werden können, 
heute zurückgeschraubt werden müssen, weil es im Augen
blick wichtiger ist, an Stelle weniger besonders günstiger 
Wohnungen die doppelte Zahl, dafür aber kleinere Woh
nungen, zu schaffen.

Es ist mir vollständig klar, daß es gerade im Hinblick 
auf die in den letzten Jahren allgemein getriebene P ro
paganda nach der Seite der Wohnungsreform heute außer
ordentlich schwer sein wird, jetzt das Steuer wieder her- 
umzuwerfen und der Masse der Baulustigen, die auf die 
Mittel aus öffentlicher Hand warten, klarzumachen, daß 
sie auf einmal nicht mehr dieselben Wünsche erfüllt be
kommen sollen, wie die Mehrzahl der Bauherren der letzten 
7 Jahre. Der Egoismus des Einzelnen wird sich nicht so 
leicht mit dem Hinweis auf die übrigen Notleidenden 
abfinden lassen, wenn es nicht gelingt, ihm den Beweis zu 
erbringen, daß er selbst ein Interesse an einem gewissen 
Bescheiden hat.

Diese Beweisführung liegt aber meines Erachtens heute 
außerordentlich nahe, wenn wir einmal die finanzielle Seite 
des ganzen Problems einer eingehenden Untersuchung 
unterziehen. Es ist bisher bei der Erstellung der Woh
nungen nach meinen Erfahrungen von Anfang an die 
Finanzierung des Hauses allzu sehr von dem einseitigen 
Gesichtspunkt der a u g e n b l i c k l i c h e n  Geldbeschaf
fung aus behandelt worden. Man begnügte sich bei der 
Aufstellung des Projektes damit, festzustellen, ob die 
nötigen Kapitalien in Gestalt von Hypotheken, sei es aus 
der Hauszinssteuer, sei es von Hypothekenbanken einer
seits und von Eigenmitteln des Bauherrn andererseits, in 
einer Höhe vorhanden waren, die dem Voranschläge ent
sprachen. Schon bei etwa während des Baues auftretenden 
Lohn- und Materialpreiserhöhungen treten häufig Schwie
rigkeiten auf, die noch dadurch in vielen Fällen gesteigert 
wurden, daß die Bauherren in einem völligen Verkennen 
der Lage während des Baues selbst Verbesserungen und 
Erweiterungen Vornahmen, die sicher ihre Vorzüge hatten, 
aber eine weitere Verteuerung bedeuteten.

In den seltensten Fällen wurde aber von den Bau
herren die Frage eingehend erörtert, ob es ihnen möglich 
sein würde, die aufgenommene Schuldenlast aus ihrem 
Einkommen heraus zu verzinsen. Ich habe in meiner 
Praxis gerade nach dieser Seite hin die überraschendsten 
Feststellungen machen können. Als mit Schluß d. J. 1923 
die unverzinslichen Darlehen aufhörten und erst dem ver
zinslichen Reichsbaudarlehen und dann 1924 der Hypothek 
aus der Hauszinssteuer Platz machten, nahm ich an, daß 
die Siedler des von mir betreuten Gebietes jetzt in der 
Erkenntnis des drohenden Zinsendienstes sich entschließen 
würden, ihr Bauprogramm wesentlich herabzumindern. Bei 
den Verhandlungen im Frühjahr 1924, bei denen ich und 
die mir unterstellten Herren die Frage des Zinsendienstes 
in den Vordergrund der Verhandlungen stellten und drin
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gend zur Bescheidenheit mahnten, ergab sich das psycho
logisch interessante Moment daß uns die S ^ d l e r  erkiarten 
daß s i e  selbst ja die Hypotheken zu bezahlen uru dam t 
auch das Recht hätten, zu fordern, was ihnen für not

" 60 Und6 min das Ergebnis dieser Einstellung? Wenn man 
die 70 qm-Wohnung mit — wie gesagt — 12 5U0 ftL Her
stellungskosten annimmt, so wäre eine Finanzienin^ unter 
heutigen Verhältnissen nur auf der Grundlage möglich, da 
man aus den Mitteln der Hauszinssteuer eine Hypothek in 
der Höhe von 8000 M. zur Verfügung stellt, wahrend da
neben eine erste Hypothek von 2500 M. bis 3000 M be
schafft werden muß und der Bauherr seinerseits 1500 bis 
2000 M. aus eigener Kraft aufbringt. Nimmt man nun an, 
daß die Hypothek aus der Hauszinssteuer nur mit einer 
Amortisation von 2 v. H. unter Verzicht auf eigentlichen 
Zinsendienst belastet wird, so bedeutet dies einen Baraut- 
wand von 160 M. Die erste Hypothek wird im günstigsten 
Falle eine Verzinsung einschl. Amortisation von 10, im 
ungünstigsten Falle von 13 v. H. mit sich bringen, was bei 
3000 M. eine weitere Belastung von 390 M. bedeutet. 
Rechnet man hierzu noch mindestens 80 M. an notwen
digem Aufwand für Steuern, Anliegerleistung, Wasser- und 
Erbbauzins usw., so ergibt sich ein j ä h r l i c h e r  B a r 
a u f w a n d  von 630 M. für die Wohnung, oder von etwa 
12 M. die Woche. Es ist dabei besonders zu beachten, daß 
das Eigenkapital bei dieser Berechnung in finanzwirtschaft
lich falscher Weise überhaupt als unverzinst angesehen 
werden muß. Dies erscheint berechtigt, weil es sich hier 
— wie wir im Nachstehenden sehen werden —_ lediglich 
um eine Aufstellung der reinen jährlich notwendigen Bar
ausgaben handelt und weil außerdem diesem ausfallenden 
Zinsendienst die als Sparsumme anzusehenden Amorti
sationsquoten gegenüberstehen.

Einen weiteren wunden Punkt in dieser Berechnung 
haben wir noch in der Landbeschaffung zu sehen. In der 
Praxis liegen die Verhältnisse meistens so, daß entweder 
das Land schon von früher her im schuldenfreien Besitze 
des Bauherrn ist, oder von der Gemeinde im Erbbau zu 
verhältnismäßig niedrigem Zinsendienst zur Verfügung ge
stellt wird, so daß für die Bereitstellung des Landes be
sondere Barmittel nicht notwendig sind. In dem Augen
blick, wo das Bauland erst gegen bar gekauft werden muß, 
wird ein großer Teil der Bauvorhaben unter heutigen Ver
hältnissen als nicht mehr einwandfrei finanziert angesehen 
werden müssen, da die hierfür erforderlichen Mittel einfach 
nicht zur Verfügung stehen.

Man wird mir nun Vorhalten, daß diese 630 M. ja nicht 
nur als reine Miete aufzufassen sind, sondern in der Form 
der Amortisation gewissermaßen Spannittel in sich 
schließen, die einen Vermögenszuwachs des Bauherrn be
deuten. Dieser Einwurf ist unzweifelhaft richtig, aber er 
bringt doch nicht die Tatsache aus der Welt, daß der 
Eigentümer des Hauses bzw. der Bewohner gezwungen ist, 
bis zur endgültigen Abschreibung der Hypotheken jährlich 
630 M. in bar aufzubringen, denen vielleicht ein jährliches 
Einkommen von 1300 bis 1600 M. gegenübersteht.

Diest Zahlen bekommen aber ein noch unfreundlicheres 
Gesicht, wenn man sich einmal an der Hand der Vorkriegs
werte die ganze Rechnung aufstellt. Der Arbeiter nämlich, 
der 1914 eine Dreizimmerwohnung inne hatte, zahlte in 
städt. Verhältnissen 200 bis 250 M. für eine derartige 
Wohnung und verfügte über ein Einkommen von 1000 bis 
1200 M. der Vorkriegswährung. Heute verfügt derselbe 
Arbeiter über 1560 M. und soll hiervon %, nämlich 630 M., 
allein für die Wohnung abgeben. Der Rest von 930 M., 
der ihm verbleibt, hat aber gegenüber der Friedensvaluta 
unseres Geldes an Kaufkraft mindestens ein weiteres Drittel 
eingebüßt. Während er also im Frieden bei einem Ein
kommen von 1200 M. und einer Miete von 250 M. noch 
über 950 M. für das übrige Leben zur Verfügung hatte, 
bleiben ihm i. J. 1926, am Geldwert gemessen, nur noch 
% von 920 M., also 620 M. zum verleben, das heißt er hat 
monatlich rund 52 M. Friedensmark zu verzehren.

Man müßte also meinen, daß bei einigermaßen folge
richtigem Denken der Bauherr unserer Tage von selbst 
darauf kommen müßte, sein Wohnungsprogramm soweit als 
irgendmöglich einzuschränken aus der Angst heraus, 
andernfalls von der übernommenen Schuldenlast und dem 
sich daraus ergebenden Zinsendienst erdrückt zu werden 
Wenn diese Erkenntnis i. J. 1924 noch nicht so ganz durcli- 
gedrungen war, so mag dies darauf zurückzuführen sein, 
daß man m dieser Zeit noch verhältnismäßig billig baute 

Lasten demgemäß noch geringer waren. Das Jahr 
1925 aber brachte uns unzweifelhaft mit dem weiteren An
ziehen der Lohne und Baumaterialienpreise Verhältnisse, 
die unbedingt eine andere Einstellung erforderten. Daß dies 
in den weitaus meisten Fällen nicht der Fall war. läßt
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manchmal den Gedanken aufkommen, daß hier nicht nur 
ein völliges Verkennen der Sachlage, sondern hier und da 
wohl auch von vornherein die Absicht vorlag, von einer 
Bezahlung der vollen Zinsen überhaupt abzusehen in dem 
Bewußtsein, daß es außerordentlich schwer sein würde, 
den Bewohner in den nächsten Jahren wieder aus dem 
einmal bezogenen Hause herauszubringen. Tatsache ist, 
daß nicht nur Einzel-Bauherren, sondern auch sogar Ge
meinden nach dieser Seite hin eine recht weitgehende Auf
fassung an den Tag gelegt haben.

Zu diesem Umstande ist aber eine weitere und nicht 
zu unterschätzende Gefahr für den gesamten Wohnungsbau 
überhaupt zu sehen. Wir dürfen nicht vergessen, daß das 
heutige System des Flachbaues, wie er sowohl von der 
Reichsregierung wie von den Regierungen der Länder — 
ich verweise hierzu auf den Entwurf des preuß. Städtebau
gesetzes und das dem sächs. Landtag augenblicklich vor
liegende Baugesetz — mit allen Mitteln gefördert wird 
und das allein eine wirkliche Gesundung des deutschen 
Volkes bringen kann, für die Hypothekenbanken eine ganz 
außerordentliche Belastung darstellt. Während das Massen
miethaus auf Grund der Zusammenballung vieler Woh
nungen in einem Baukörper die Möglichkeit der Hergahe 
großer Hypotheken auf ein Objekt in sich schloß, bringt 
der Flachbau eine Verteilung der gleichen Summe in un
endlich viele kleine Hypotheken mit sich. Dies bedeutet 
für die Hypothekenbanken bei gleichem Zinseinkommen 
eine Vervielfachung der Verwaltungsarbeit. Gleichzeitig 
bringt es aber auch noch eine weitere Erschwernis im Falle 
der Nichtzahlung der Zinsen mit sich, da es für die Hypo
thekenbank bei der Erwerbung der Grundstücke durch 
Zwangsvollstreckung natürlich schwieriger ist, viele kleine 
Einzelobjekte an Stelle eines Mehrfamilienhauses zu haben.

Während also die Hypotheken-Institute schon von 
vornherein dem Flachbau mit etwas zweifelnden Gefühlen 
gegenüberstehen, so wird ihre innere Einstellung leicht zur 
ausgesprochenen Abwehr werden, wenn sie zur Erkenntnis 
kommen, daß ihre Schuldner infolge der Überspannung der 
Forderungen Baukosten und damit eine Zinlenlast auf sieh 
genommen haben, die ihren wirtschaftlichen Verhältnissen 
entsprechend als untragbar anzusehen sind.

Man mag also das ganze Problem anfassen wie man 
will, sei es vom Standpunkte der W ohnungssuchenden Be
völkerung, sei es unter dem Gesichtswinkel des die Zinsen 
aufbringenden Bewohners, man wird zu der Erkenntnis 
kommen müssen, daß wir im Augenblick v o r einem tief 
einschneidenden Wendepunkt stehen, der uns zu einer, zum 
mindesten vorübergehenden Abkehr bisher als unbedingt 
notwendig angesehener Forderungen bringt. Und dies wird 
um so notwendiger sein, gerade wenn wir die Berechtigung 
dieser Forderung, nämlich die Schaffung gesunder und ein
wandfreier Wohnungen im Sinne des Flachbaues, für die 
Zukunft erhalten sehen wollen. Heute besteht unzweifel
haft die Gefahr, daß die oben geschilderten wirtschaftlichen 
Verhältnisse und die überzeugende K raft der hier gegebenen 
Zahlen das Pendel wieder nach der anderen Seite aus- 
schlagen und die V ertreter des Massenmiethauses in die 
Front treten lassen. Dies wird um so leichter sein, weil 
vor allem unsere arbeitende Bevölkerung sich bei dein 
Massenmiethaus durch die Erziehung des letzten Jahr
hunderts völlig auf die Stube-Kammer-Küche-Wohnung ein
gestellt hat, eine Wohnform, die wir zwar in d er alten 
Kätner-W ohnung ebenso finden, die aber infolge der Ver
hältnisse der Nachkriegszeit- hinsichtlich des Flachbaues 
anscheinend von der Bevölkerung vergessen w orden ist.

Welchen Weg sollen wir nun gehen? Ist unter diesen 
hier geschilderten Verhältnissen das Massenmiethaus mit 
der Stube-Kammer-Küche-Wohnung das Gegebene und 
Kommende, oder ist es möglich, trotz aller Erschw ernisse 
den Flachbau und vor allem den Bau von Einfam ilien
häusern in Form von Doppel- bzw. Reihenhäusern noch 
aufrecht zu erhalten? über die wohnungsreformerischen, 
hygienischen und sanitären Bedenken zu reden, die gegen 
die Zusammenballung unserer Bevölkerung in engen W ohn
vierteln sprechen, erscheint mir im Rahmen dieser B etrach
tung völlig überflüssig.*) Vom rein finanziellen Stand
punkte aus aber ist eine Erwägung notwendig, die deutlich 
zeigt, daß es unter heutigen Verhältnissen leichter ist- ein 
Eigenheim als ein Massenmiethaus zu errichten. Wie wir 
bei dem hier dargelegten Finanzierungsplan gesehen haben, 
ist für jede Wohnung eine Spitzendeckung aus dem Eigen
kapital des Bewohners notwendig. Dieses Kapital aufzu
bringen wird jeder geneigt sein, der weiß, daß er es in das 
Eigenheim steckt. In dem Augenblick aber, wo es sich 
darum handelt, 10 Familien im Massenmiethaus unterzu
bringen, erlischt auch das Interesse des Einzelnen an der

*) S ie h e  a u ch  S te g e m a n n :  „V om  w ir tsc h a ft lic h e n  B a u en “, 2. Folge.
V e r la g  O sk ar  L a u b e ,  D r e s d e n .—
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Beschaffung dieses Spitzenkapitals. Der Bauherr, der aber 
beim Massenmiethaus zum Hausherrn alten Stils wird, hat 
— abgesehen davon, daß ihm wahrscheinlich in den 
meisten Fällen, um beim Beispiel des Zehnfamilienhauses 
zu bleiben, die erforderlichen 25 000 bis 30 000 M. Spitzen
deckung überhaupt nicht zur Verfügung stehen — wiederum 
nicht das geringste Interesse daran, seinerseits dieses Geld 
zur Verfügung zu stellen, da eine Verzinsung — wie wir 
oben gesehen haben — dieses Eigenkapitals aus wirtschaft
lichen Gründen nicht in Frage kommt. Ebenso wird selbst
verständlich jede andere unter Umständen bedeutsame Mit
hilfe des Bauherrn in Form von Selbsthilfe. Matarbeit und 
finanzielle Beteiligung der Familie und der Verwandtschaft 
am Bau, beim Massenmiethaus von vornherein wegfallen.

Es bleibt also auch aus finanziellen Erwägungen her
aus das Einfamilienhaus als das unter den heutigen Ver
hältnissen Gegebene; aber die Voraussetzung wird sein, daß 
wir uns von vornherein auf ein anderes Bauprogramm hin
sichtlich der Wohnfläche festlegen müssen, als es bisher 
der Fall war.

Es sei nun von vornherein gesagt, daß ich den 
Barackenbau grundsätzlich ablehne. Abgesehen davon, 
daß die Wohnbaracke, selbst wenn man die Hauszinssteuer 
für sie nutzbar machen wollte, von vornherein für die Be
leihung m it den sonst üblichen Hypotheken ausfällt und 
somit eine Streckung der gesamten Mittel unmöglich macht, 
sind derartige Häuser erfahrungsgemäß lediglich der 
Sammelpunkt übelsten Gesindels, im günstigsten Falle eine 
zwangsweise Unterkunft von Menschen, denen man in den 
hierzu zur Verfügung stehenden Räumen den letzten Rest 
von Menschenwürde nimmt. .

Etwas ganz anderes ist es aber, wenn man zur 
Schaffung von erweiterungsfähigen Kleinheimen übergeht, 
die zunächst sich mit einer kleineren Wohnfläche von 40 
bis 50 <im begnügen, in sich aber eine Erweiterungsmög- 
liehkeit haben, ohne daß es notwendig ist, bei der Durch
führung der Erweiterung in die Konstruktion des Hauses 
einzugreifen. Ich wreiß, daß die meisten der in der Nach
kriegszeit nach dieser Seite hin aufgestellten Entwürfe 
nach dem System des Kernhauses und Wabenbaues wenig 
glückliche Lösungen gewesen sind. Daneben sind aber 
unzweifelhaft Pläne zur Ausführung gelangt, die heute 
schon in der Praxis sich als durchaus einwandfrei bewährt 
haben, wobei es möglich war, Wohnungen immerhin zum 
Preise von 7500 bis 9000 M. in Form von Einfamiliendoppel- 
und'Reihenhäusern herzustellen.

Daneben wird die Kätner-W ohnung alten Stils mit 
2 Wohnräumen im Erdgeschoß und einer großen und viel
leicht noch einer kleinen Giebelkammer in dem durch keine 
Dachaufbauten unterbrochenen Dachgeschoß wohl auch 
noch eine Wohnform bleiben, die unter heutigen Verhält
nissen wieder eine besondere Berücksichtigung finden muß.

Will man sich aber nun durchaus nicht mit einer ge
wissen Verewigung von Kleinwohnungen mit 3 bis 4 Räumen 
abfinden, so wird man in der Schaffung einer ausreichenden 
Dreizimmerwohnung im Erdgeschoß und einer entsprechend 
kleineren, aber immer noch angemessenen Einliegerwohnung 
im ausgebauten Dachgeschoß unter heutigen Verhältnissen 
einen immerhin annehmbaren Ausweg zu erblicken haben. 
Es wird dabei ratsam sein, den Entwurf des Hauses so zu 
gestalten, daß jede Wohnung über einen selbständigen Flur

verfügt, um so von vornherein Reibungen, die erfahrungs
gemäß häufig selbst dann auftreten, wenn die Einlieger
wohnung von Verwandten benutzt wird, der Bewohner 
untereinander zu vermeiden. Dieses System der Schaffung 
von Einliegerwohnungen, oder — um es anders auszu
drücken — von zunächst Zweifamilienhäusern, hat den 
Vorzug in sich, daß es möglich ist, in einer späteren Zeit, 
nämlich wenn der Eigentümer durch die fortgeschrittene 
Amortisation die Schuldenlast abgetragen und damit auch 
keine Zinsen mehr zu zahlen hat, das Haus dadurch in ein 
Einfamilienhaus umzuwandeln, daß dem Einlieger nunmehr 
gekündigt wird. Da dieser Zeitpunkt immerhin auf Jahre 
hinausgeschoben ist, ist anzunehmen, daß dann die aus 
der jetzigen Wohnungsnot heraus der Kündigung entgegen
stehenden Bestimmungen nicht mehr bestehen dürften.

Auf der anderen Seite ist es bei dieser Wohnform 
immer noch möglich, auch den Einlieger zur Spitzendeckung 
mit heranzuziehen, indem er die Wohnung nur unter der 
Voraussetzung erhält, daß er selbst eine seiner Wohnung 
entsprechende Spitzenhypothek, die nicht verzinst, aber 
angemessen amortisiert wird, zur Verfügung stellt. Es 
wird sich dabei empfehlen, das Mietverhältnis mit der 
Hypothek in der Art zu verknüpfen, daß eine Aufkündigung 
des Mietverhältnisses nur möglich ist mit der vollständigen 
Tilgung bzw. Rückzahlung der fraglichen Hypothek.

Wir sehen also, daß es durchaus möglich ist, an dem 
Grundsatz des Flachbaues festzuhalten, ja daß mit Rück
sicht auf die Finanzierung des Wohnungsbaues sogar dem 
Flachbau der Vorzug gegenüber dem Massenmiethaus zu 
geben ist. Wir kommen aber gleichzeitig zu der Erkennt
nis, daß es notwendig sein wird, nach vielen Seiten hin zu 
wesentlichen Einschränkungen zu kommen. Aber gerade 
hierin sehe ich die größten Schwierigkeiten, da nach meiner 
Erfahrung wir heute vor einer Art Massenpsychose stehen, 
die nur außerordentlich schwer überwunden werden kann. 
Vielleicht ist es möglich, wenn neben einer entsprechenden 
Aufklärung auch noch ein gewisser gesetzlicher Druck er
folgt. Bisher bekam jeder die Mittel aus der Hauszins
steuer, wenn er nur überhaupt nachwies, daß der B a u  des 
Hauses als solcher finanziert war. \j/ie aber schon dar
gelegt, kommt es nicht nur darauf an, ob die erforderlichen 
Mittel für den Bau zur Verfügung stehen, sondern vor 
allem, ob sie auch nach Fertigstellung des Hauses verzinst 
werden können. In dem Augenblick, wo man die Hergabe 
der Hauszinssteuer-Hypothek abhängig macht von dem 
Nachweis, daß das Einkommen des Bauherrn in einem ge
wissen angemessenen Verhältnis zu dem zu erwartenden 
Zinsendienst, der sich aus dem Hausbau ergibt, steht, wird 
eine ganze Reihe von Bewerbern ausscheiden müssen. Tut 
man nun noch ein Übriges und gibt prozentual höhere 
Mittel aus der Hauszinssteuer für Kleinwohnungen, das 
heißt für Wohnungen von 45 bis 55 Wohnfläche gegen
über der 70- und 80-<im-Wohnung, so wird ein weiterer 
Anreiz zur Einschränkung gegeben sein.

Eins ist jedenfalls sicher, die Schwierigkeiten sind seit 
d. J . 1925 für den Wohnungsbau gewachsen und mit ihnen 
die Erkenntnis für Manches, was wir in den letzten Jahren 
aus gutem Willen heraus falsch gemacht haben. Es wird 
unbedingt notwendig sein, daß wir jetzt endlich die ent
sprechenden Folgerungen ziehen, ehe ein Schaden entsteht, 
der vielleicht nicht wieder gutzumachen ist. —

Streiflichter auf die neuere Entwicklung der Gewerkschaftsbewegung.
Von Dr. jur. G r u n o w , Hamburg.

n der letzten Zeit sind die Berichte von den 
drei Hauptrichtungen der Gewerkschaften, 
den freien, den christlichen und den Hirsch- 
Dunkerschen Arbeiterverbänden für d. J. 
1924 bekannt gegeben worden, die wichtige 
Einblicke in die neuere Entwicklung der 

Gewerkschaftsbewegung eröffnen und zugleich auch das 
Gesichtsfeld für gewisse Ausblicke freigegeben.

Ehe dies geschieht, soll noch ein zahlenmäßiger über
blick über die Arbeitnehmerverbände der Welt gegeben 
werden, für den das „Jahrbuch der Berufsverbände im 
Deutschen Reich“, Ausgabe 1925 (30. Sonderheft zum 
Reichsarbeitsblatt, Verlag von Reimar Hobbing) zum ersten 
Male wichtige Unterlagen zu geben versucht. Der inter
nationale Überblick läßt zunächst erkennen, daß von den 
rund 45 Millionen gewerkschaftlich organisierten Arbeit
nehmern der Welt rund 85 v. H., also etwa % auf Europa 
entfallen. Von diesen etwa 3B Millionen der europäischen 
Gewerkschaftler sind zu rechnen für D e u t s c h l a n d  
etwa 13,5 Millionen, wo im Jahre 1922 fast jeder vierte 
Einwohner einer gewerkschaftlichen Organisation zu
gehörte. Im großen Abstande folgt alsdann England mit

5,5 Millionen (jeder 8. Einwohner). Italien mit 4 Millionen 
(jeder 10.), Frankreich mit 1,8 Millionen (jeder 20. Ein
wohner). Die Gewerkschaften der Vereinigten Staaten 
von Nordamerika zählen bei einer Bevölkerung von 106 
Millionen nur 4,3 Millionen Mitglieder. Rußland gibt seine 
Organisierten mit 5,5 Millionen (?) an. Aus diesem Über
blick ergibt sich jedenfalls, daß die deutschen Gewerk
schaften als das Rückgrat der internationalen Gewerk
schaftsorganisation, soweit dies in Zahlen zum Ausdruck 
gelangt, anzusprechen sind: sie umfassen 35 v. H. der 
Organisierten Europas und fast 30 v. H. der Welt.

Das war i. J. 1922, dem ausgesprochenen Höchststände 
der Gewerkschaftsbewegung in Deutschland. Seitdem ist 
ein starker Abstieg der Bewegung deutlich erkennbar, über 
dessen Tempo und Ausmaß an Hand der eingangs er
wähnten Berichte der drei großen deutschen Gewerkschafts
gruppen sich nunmehr ein klares und vollständiges Bild 
gewinnen läßt. Zu diesem Zwecke vergleichen wir zu
nächst einmal die Endzahlen d. J . 1922 mit denjenigen 
d. J. 1924: danach hatten die „ F r e i e n  G e w e r k 
s c h a f t e n “ die höchste Mitgliederzahl im Sept. 1922 m it 
8 068 000. Am 31. Dez. 1924 dagegen betrug die Mit-
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ffliederzalil nur noch 3 900 000. Sie haben demnach mehr 
als die Hälfte ihres Bestandes (50,5 v. H ) emgebußt. Die 
c h r i s t l i c h e n  G e w e r k s c h a f  t e n hatten l^nde 1922 
einen Mitgliederbestand von 1(33 00, Ende . - 
solchen von 013 000, ihr Verlust, stellt sich demnach an
40 7 v. H. Die H i r s c h - D u n k e  r ’sehen Gewerkschaften
verloren gleichzeitig etwa 35 v. H. (225 000 :14 < 009).

Wie der Aufstieg der deutschen Gewerkschaf 
beweaung bis z. J. 1922 durch die in Deutschland herr
schenden ganz außerordentlichen Wirtschaftlichen und 
politischen Verhältnisse — unzweifelhaft hat die durch den 
Umsturz gewonnene neue Machtstellung der Gewerk- 
?chaft€n gegenüber dem Unternehmertum ihnen, ¿ils e en 
Trägern der wirtschaftlichen Demobilmachung und der 
Tarifverträge, die meisten Anhänger oder richtiger Mit
läufer zugeführt — günstig beeinflußt worden ist, so wird 
auch der" mit Ende 1924 beginnende Aufstieg in mar
kantester Weise durch diese Verhältnisse beherrscht. Um 
ein breiteres Gesichtsfeld für die Beobachtung zu gewinnen, 
wird es daher notwendig, den Beobachtungszeitraum auch 
auf die Vorkriegszeit zu erstrecken.

Die „ F r e i e n  G e w e r k s c h a f t e n “ wiesen aut 
einen Mitgliederbestand 1912 von etwa 2,5 Millionen, 1924 
dagegen von etwa 4 Millionen, mithin ergab sich eine Zu- 
nahme von etwa 5 v. H.; die c h r i s t l i c h e n  Gewerk
schaften zählten 1912 350 000 Mitglieder. _1_924 dagegen 
015 000 Mitglieder (Zunahme mithin etwa 75 v. H.); die 
H i r s c  h -D  u n  k e r  ’ sehen Gewerkschaften schließlich 
hatten 1911: 122 CC0 Mitglieder gegen 147 000 i. J. 1924 
(Zunahme etwa 20 v. H.). — Gegenüber der Vorkriegszeit 
zeigten das relativ stärkste Anwachsen die christlichen, das 
schwächste die Hirsch-Dunkerschen Gewerkschaften.

Auch die Entwickelung der den einzelnen Zentral- 
Gewerkschaften angeschlossenen Haupt verbände gibt inter
essante Aufschlüsse Als allgemeine Tendenz wird man 
für alle Gewerkschaftsverbände zunächst feststellen können.' 
daß alle diejenigen Fachverbände, die bis 1922 das stärkste 
Wachstum aufweisen, von da bis 1924 dem stärksten Mit- 
gliederabgange unterworfen sind. Bei den „Freien Gewerk

schaften“ ist dieser Rückgang einer gewissen Gesetz
mäßigkeit, unterworfen: So weist der Metallarbeiterverband 
für diesen Zeitraum eine Abnahme von etwa 56 v. H., der 
Textil arbeit erverband eine solche von etwa 55 v. H., der 
Bergarbeitervenband von 52 v. H., der Eisenbahnerverband 
von 59 v. H., schließlich der Landarbeiterverband von 
04 v. H. auf. Am besten schneiden noch ab der Holz
arbeiterverband mit 34 v. H. Verlust, der Geineinde- 
und Staatsarbeiterverband mit einem solchen von 35 v. H.: 
— immerhin buchen die freigewerkschaftlich organisierten 
Metallarbeiter gegenüber 1913 noch einen Gewinn von 
etwa 27 v. H., die Bauarbeiter sinken nur um 7 v. H. 
unter den Stand von 1913. Bei den „Christlichen Gewerk
schaften“ zeigt der Mitgliederbestand des Fachverbandes 
der Metallarbeiter 1924 gegen 1922 eine Abnahme von 
etwa 47 v. II.. der der Bergarbeiter von 27 v. H., der 
Holzarbeiter von 35 v. H., der der Landarbeiter von nur 
22 v. H. Wenn man einen Gesamteindruck der Entwicke
lung der Mitgliederbewegung in den christlichen Gewerk
schaften festhalten darf — auf weitere Einzelheiten ein
zugehen, ist hier nicht der Raum, — wird man doch sagen 
können, daß diese Entwickelung jedenfalls zahlenmäßig 
nicht ein so gleichartiges Bild wie bei den freien Gewerk
schaften bietet. Der Eindruck aber setzt sich durch, daß 
die christlichen Gewerkschaften zwar langsamer ihren 
Besitzstand an Mitgliedern vergrößern, ihn aber um so 
zäher zu erhalten wissen, auch dann, wenn, wie bei den 
Landarbeitern, der Boden für die gewerkschaftliche 
Organisation sehr schwierig ist. Die vorliegenden Zahlen
reihen reichen aber wohl nicht dazu aus, von einem 
merklichen Vordringen der christlichen Gewerkschafts
bewegung im Verhältnis zu der freigewerkschaftlichen zu 
sprechen, auch wenn man geltend machen darf, daß das 
Verhältnis der christlichen Gewerkschaften zu den frei
gewerkschaftlichen Organisationen von 1 zu 7 (vor dem 
Kriege) sich heute auf etwa 1 zu 6.4 verschollen hat. Von 
einer besonderen Betrachtung der Hirsch-Dunker’schen 
Gewerkvereine sei abgesehen, schon weil sie im Gesamt
bild eine verhältnismäßig geringere Rolle spielen. —

W ohnungsw esen.
W ohnungsw esen und B odenfrage. Die Zeitschrift 

„Deutsches Wohnungs-Archiv“ veranstaltete kürzlich einen 
„ E r s t e n  w i s s e n s c h a f t l i c h e n  A b e n d“ im großen 
Saal des ehemaligen Herrenhauses in Berlin. An der Ver
anstaltung nahmen zahlreiche Vertreter der Behörden, Mit
glieder sämtlicher politischer Parteien, die Organisationen 
auf dem Gebiete des Wohnungswesens sowie die größeren 
Verbände der Arbeiter und Arbeitgeber teil. Als erster 
Berichterstatter sprach Reichsgerichtsrat L i n z ,  Leipzig, 
über die r e c h t s p o l i t i s c h e n  u n d  r e c h t s e t h i -  
s e h e n  G e f a h r e n  d e r  W o h n u n g s z w a n g s w i r t 
s c h a f t .  Der Direktor des Statistischen Amtes der Stadt 
Halle und Professor der Volkswirtschaftslehre an der Uni
versität Dr. H e l m  u t h W o 1 f f behandelte unter dem 
Thema W o l i n u n g  und ,  W o h n u n g s b a u f o  r m e n 
einige Fragen der gegenwärtigen Wohnungsproduktion. 
Die Wohnungsproduktion sei in Gefahr, in einer den wirt
schaftlichen und sozialen Verhältnissen widersprechenden 
Uniformität zu ersticken. Studienrat Reg.-Bäumstr. W o l f -  
r o m , Deutsch-Krone, sprach über E r g e b n i s s e  u n d  
H e m m u n g e n  i m S i e d l  u n g s -  u n d  H e i m 
s t ä t t e n w e s e n .  Der Berichterstatter sprach sowohl 
vom Standpunkt des Bausachverständigen wie aus seiner 
Erfahrung als verantwortlicher Leiter größerer Bau- und 
Siedlungsgenossenschaften. Landtagsabgeordneter Pfarrer 
K o c h ,  Berlin, behandelte schließlich das Thema B o d e  n- 
r e c h  t u n d Ki r c h e , wobei er einleitend hervorhob, 
daß man grundsätzlich davon ausgehen müsse, daß Boden- 
recht und Kirche überhaupt nichts miteinander zu tun 
haben, daß die Kirche ihre geistigen Aufgaben erfüllen 
solle und als Kirche jedenfalls sich um politische und wirt
schaftspolitische Dinge nicht kümmern dürfe. Wo in der 
Geschichte der Kirche ein solcher Versuch gemacht sei, 
habe er sich stets gerächt, und die Kreise, die gegenwärtig 
die Kirche für bestimmte bodenpolitische Tendenzen in 
Anspruch nehmen wollen, sollten das beachten. —

Gerichtliche Entscheidungen.
Grenzen der Rechnungslegung des Bauausführenden 

dem Bauherrn gegenüber. ( U r t e i l  d e s  R e i c h s 
g e r i c h t s  vom 26. 1. 1926.) Der Kaufmann N. in Char
lottenburg hatte dem Baumeister K. in Berlin den Einbau 
eines Lichtspieltheaters auf seinem Hausgrundstück über
tragen. Wegen Geldmangels konnte der Bau nicht Voll
endet weiden. Über den Werklohnanspruch K's. entstand 
sodann ein Streit zwischen den Parteien. Vereinbart war, 
daß K. die von ihm durch Rechnungslegung nachgewiesenen

Selbstkosten zuzüglich 20 v. H. und außerdem ein Honorar 
nach der Gebührenordnung deutscher Architekten und 
Ingenieure gezahlt erhalten sollte. N. beanstandete die 
Abrechnungen über die Baukosten und verlangte klagend 
Verurteilung des Beklagten, dem Kläger über die von ihm 
für den Bau aufgewendeten Selbstkosten Rechnung zu 
legen und alle darüber sprechenden Rechnungen und Belege 
vorzulegen. Das L a n d g e r i c h t  B e r l i n  gab der Klage 
statt, das K a m m e r g e r i c h t  wies sie ab, das R e i c h s  
g e r i c h t wies die Revision zurück mit folgenden Gründen:

Der Berufungsrichter weist die Klage ab, weil der 
Beklagte der Verpflichtung zur Rechnungslegung genügt 
habe. Unstreitig habe er dem Kläger eine geordnete Zu
sammenstellung seiner Ausgaben mitgeteilt. Ferner sei 
festgestellt, daß er dem Kläger auch die zum Verständnis 
der Abrechnung erforderlichen B e l e g e  und Z e i c h 
n u n g e n  vorgelegt habe. An der Hand dieser Beleg* 
und Zeichnungen sei die rechnerische Nachprüfung der ein
zelnen Posten der Rechnung- möglich gewesen. Zu mehr 
sei aber d?r Beklagte im Rahmen des § 259 BGB. nicht ver
pflichtet gewesen. Das Berufungsurteil besteht zu Recht. 
Die vom Beklagten zu legende Rechnung sollte nur dem 
Zwecke dienen, festzustellen, wieviel ihm der Kläger an 
Werklohn schuldig war. Dem Berufungsrichter ist auch 
darin belzustimmen. als er meint, es komme nur darauf an, 
daß dem Kläger die r e c h n e r i s c h e  Nachprüfung der 
einzelnen Rechnungsposten ermöglicht wurde. Die Revision 
vertritt die Auffassung, daß ihm auch die Möglichkeit 
hätte verschafft werden müssen, in t e c h n i s c h e r  Hin
sicht die Bauausführung nachzuprüfen und sich von der 
ordnungsmäßigen Verwendung der in Rechnung gestellten 
M a t e r i a l i e n  zu überzeugen. Dies überschreitet aber 
den Rahmen der Verpflichtung zur Rechenschaftsablagc. 
Es war Sache des Klägers, zu ermitteln, oh ihm die vom 
Beklagten gelegte Rechnung nebst den vorgelegten Be
legen und Zeichnungen insofern zu Beanstandungen Anlaß 
gab, und solchenfalls einen Sachverständigen mit der tech
nischen Nachprüfung zu betrauen. Ihm dafür noch be
sondere Unterlagen zu liefern, kann er vom Beklagten 
nicht, verlangen. (A. Z. VI 459/25. — Sachs. Korrespondenz 
G. m. h. H., Leipzig. Querstraße 13.) — S. K. —
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